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Liebe Leserinnen und Leser,

die Diskussion um die Zukunft der Altersvorsorge begleitet uns seit vielen Jahren und 
gewinnt angesichts des demografischen Wandels weiter an Dringlichkeit. Während die 
geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen und die Zahl der Erwerbstätigen 
sinkt, wächst der Druck auf das bestehende System. Vor diesem Hintergrund wurde das 
Altersvorsorgereformgesetz beschlossen und damit das neue Altersvorsorgedepot 
geschaffen, das mehr Flexibilität und Eigenverantwortung ermöglichen soll. Es tritt an 
die Stelle der bisherigen sog. Riester Rente.

Das Altersvorsorgedepot verspricht auf den ersten Blick eine moderne, kapitalmarkt-
nahe Ergänzung zur klassischen Rentenversicherung. Es eröffnet neue Spielräume: mehr 
Wahlfreiheit bei der Anlage, geringere Produktvorgaben und die Chance, langfristig 
stärker von den Kapitalmärkten zu profitieren. Ergänzt wird dies durch ein vergleichs- 
weise einfaches Fördermodell:

	 •	 Grundzulage: bis zu 540 Euro pro Jahr (50 Cent je eingezahltem Euro auf die ersten  
360 Euro, danach 25 Cent auf weitere 1.440 Euro)

	 •	 Kinderzulage: bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr bei entsprechender Einzahlung
	 •	 Steuervorteil: per Günstigerprüfung wird ermittelt, ob Zulagen oder Sonderausgaben-	

abzug vorteilhafter sind
	 •	 Besteuerung: keine Steuerbelastung während der Ansparphase; nachgelagerte 

Besteuerung in der Auszahlungsphase mit dem individuellen Steuersatz

Trotz dieser neuen Impulse bleibt eine grundlegende Erkenntnis bestehen: Altersvorsor-
ge entsteht nicht allein durch neue Produkte. Sie beginnt wesentlich früher – bei 
finanzieller Bildung, beim Aufbau von Resilienz und bei Liquiditätspuffern, die unerwar-
tete Belastungen abfedern können. Eine funktionierende Förderung muss in der Praxis 
verständlich, verlässlich und langfristig tragfähig sein.

Das Altersvorsorgereformgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ob es zu einem 
tragfähigen Bestandteil der Altersvorsorge wird, hängt davon ab, wie konsequent die 
Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden und ob es gelingt, Vertrauen in langfristi-
ge Vorsorgestrategien zu stärken.

Wir werden die Entwicklungen aufmerksam begleiten und stehen Ihnen gerne zur Seite, 
wenn es darum geht, die neuen Möglichkeiten einzuordnen und sinnvoll in Ihre 
individuelle, auch steuerliche Planung einzubetten. 

Kommen Sie dazu gerne auf uns zu!

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Fürstenau
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH 

https://www.dornbach.de/de/mediathek.html
https://www.facebook.com/dornbach.de/#
https://www.youtube.com/channel/UC4KLEKjEypCpslr3XftsmEg
https://www.instagram.com/dornbach.de/
https://www.linkedin.com/company/dornbach
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  Termine Mai 2026	

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

1Für den abgelaufenen Monat. 

2Für den abgelaufenen Monat, bei Viertel- 
jahreszahlern für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für 
das vorangegangene Kalenderjahr. 

3Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem 

Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so früh- 
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein- 
zugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
22.05.2026, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Steuerart	 Fälligkeit	 Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
		
		  Überweisung 5	 Scheck 6

	 11.05.20261	 15.05.2026	 11.05.20262

	 10.06.2026	 13.06.2026	 10.06.2026

	 10.06.20263	 13.06.2026	 10.06.20264

	 11.05.20263	 15.05.2026	 11.05.20264

	 15.05.20264	 18.05.2026	 15.05.2026

	 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
	 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

	 27.05.2026	 entfällt	 entfällt

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Wohnmobil im Hochpreissegment   
  kann ein Gegenstand des   
  täglichen Gebrauchs sein  

Kürzlich hat der Bundesfinanzhof seine 
Rechtsprechung zu den Anforderungen an 
einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG 
weiterentwickelt und entschieden, dass 
auch der Gewinn/Verlust aus dem Verkauf 
hochpreisiger Wirtschaftsgüter des Alltags- 
gebrauchs nicht als privates Veräußerungs-
geschäft zu besteuern ist, wenn der Zeit- 
raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung nicht mehr als ein Jahr beträgt (Az. IX 
R 4/25).

Die Richter des Bundesfinanzhofs wiesen 
die Revision des Finanzamts zurück. Sie 
stellten klar, dass auch Wirtschaftsgüter, 
die nach dem Empfinden eines durch-
schnittlichen Betrachters als hochpreisig 
einzustufen sind („Luxusgüter“), unter 
diesen Begriff fallen können. Zudem finden 
sich im Wortlaut der Norm und in der Be- 
gründung des Gesetzgebers keine gewich- 
tigen Anhaltspunkte dafür, dass ein „Gegen-
stand des täglichen Gebrauchs“ eine aus- 
schließliche Selbstnutzung des Wirtschafts-
guts voraussetzt. Aus diesem Grund hielt 
es der Bundesfinanzhof für unerheblich, 
dass die Kläger das Wohnmobil auch als 
Einkunftsquelle eingesetzt hatten.

Hinweis
„Gegenstände des täglichen Gebrauchs“ 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG 
sind solche Wirtschaftsgüter, die bei 
objektiver Betrachtung vorrangig zur 
Nutzung angeschafft sind und dem Wer-
teverzehr unterliegen oder kein Wertstei-
gerungspotenzial aufweisen – eine 
tägliche Nutzung ist nicht erforderlich.

  Verabschiedung eines Arbeitneh-   
  mers in den Ruhestand mit Feier   
  des Arbeitgebers führt nicht zu   
  steuerpflichtigem Arbeitslohn  

Ein Geldinstitut (Klägerin) veranstaltete im 
Jahr 2019 einen Empfang in ihren Ge-
schäftsräumen, um den scheidenden 
Vorstandsvorsitzenden zu verabschieden 

Die Anrechnung erfolgt pauschal mit dem 
Vierfachen des für den Betrieb festgestell-
ten Gewerbesteuermessbetrags. Damit 
wird vereinfacht und pauschal ein Gewerbe-
steuerhebesatz von 422 % auf die gewerb- 
lichen Einkünfte unterstellt. Wer an einer 
Personengesellschaft beteiligt ist, kann 
die gezahlte Gewerbesteuer anteilig auf 
die Einkommensteuer anrechnen. Für die 
Berechnung gelten klare Regeln: Der Anteil 
am Gewerbesteuermessbetrag richtet sich 
ausschließlich nach dem allgemeinen 
Gewinnbeteiligungsschlüssel, wie er im 
Gesellschaftsvertrag festgelegt ist. 
Zusätzliche Vergütungen (Sondervergütun-
gen), die von der Gesellschaft gezahlt 
werden – z. B. Tätigkeit als Geschäftsführer 
oder Miete für ein überlassenes Grund-
stück – beeinflussen den Anteil an der 
Gewerbesteueranrechnung nicht. 

Bei diesen Gesellschaftsbeteiligungen 
besteht zudem die Besonderheit, dass nur 
der Gesellschafter, der noch am Ende des 
Kalenderjahres beteiligt ist, die Anrech-
nung beanspruchen kann. Scheidet ein 
Gesellschafter also z. B. durch Kündigung, 
Verkauf seines Anteils oder auch durch Tod 
im Laufe des Jahres aus der Gesellschaft 
aus, gibt es keine Anrechnung der Gewerbe-
steuer für ihn (gilt seit 2018).

Die Anrechnung ist der Höhe nach zwei- 
fach begrenzt. Einmal durch die Höhe der 
tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer (trifft 
auf alle Betriebe zu, für deren Gemeinde 
ein Hebesatz bis 420 % gilt) und auch 
durch die anteilige Einkommensteuer, die 
auf gewerbliche Einkünfte entfällt. D. h. 
bei Verlusten aus anderen Betrieben oder 
Einkünften oder anderen Minderungen der 
Einkommensteuer, z. B. für Veräußerungs-
gewinne oder die Anrechnung ausländi-
scher Steuern, verringert sich der Anrech-
nungshöchstbetrag.

Kann sich die Kürzung der Einkommen-
steuer gar nicht auswirken, weil z. B. Ver- 
luste oder Verlustvorträge die Steuer auf  
0 Euro herabsetzen, kann die Gewerbsteu-
er für Zwecke der Anrechnung nicht auf 
spätere Jahre vorgetragen werden. Dage- 
gen bereits erhobene verfassungsrechtliche 

und gleichzeitig seinen Nachfolger vorzu- 
stellen. Organisation und Umsetzung 
oblagen der Personalabteilung. Die Gäste- 
liste wurde unabhängig von der konkreten 
Veranstaltung nach geschäftsbezogenen 
Gesichtspunkten festgelegt. Unter den 
circa 300 geladenen Gästen befanden sich 
frühere und jetzige Vorstandsmitglieder 
der Klägerin, ausgewählte Mitarbeiter, der 
Verwaltungsrat, Angehörige des öffentli-
chen Lebens aus Politik, Verwaltung sowie 
bedeutenden Unternehmen und Institutio-
nen aus der Region. Zudem waren Vertreter 
von Banken und Sparkassen, Verbänden, 
Kammern und kulturellen Einrichtungen 
sowie Pressevertreter anwesend. Außer-
dem waren acht Familienangehörige des 
scheidenden Vorstandsvorsitzenden 
eingeladen. Die Kosten für den Empfang 
trug die Klägerin. Das Finanzamt vertrat die 
Auffassung, dass die Kosten dem ausge-
schiedenen Vorstandsvorsitzenden als 
Arbeitslohn zuzurechnen seien und nahm 
die Klägerin für die hierauf entfallende 
Lohnsteuer in Haftung. 

Der Bundesfinanzhof sah das anders (Az. 
VI R 18/24): Wenn der Arbeitgeber eine 
Feierlichkeit finanziere, liege Arbeitslohn 
nur dann vor, wenn es sich um eine private 
Feier des Arbeitnehmers handele, nicht 
aber, wenn die Gäste anlässlich eines 
Festes des Arbeitgebers bewirtet werden. 
Ob es sich um ein Fest des Arbeitgebers 
oder ein solches des Arbeitnehmers 
handelt, sei unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. 
Dabei sei neben dem Anlass der Feierlich-
keit auch von Bedeutung, wer als Gastge-
ber auftrete, wer die Gästeliste bestimme, 
wer eingeladen sei, wo gefeiert werde und 
welchen Charakter das Fest habe (betrieb-
lich oder privat).

  Anrechnung der Gewerbesteuer   
  auf die Einkommensteuer eines   
  Gewerbetreibenden  

Bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus 
Gewerbebetrieb ist im Gesetz eine Ermäßi- 
gung der Einkommensteuer durch die teil- 
weise Anrechnung der Gewerbesteuer aus 
den betrieblichen Einkünften vorgesehen. 
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Bedenken hat das Bundesverfassungsge-
richt bereits in zwei Verfahren abgelehnt. 
Auch Steuern, die bei der Veräußerung von 
Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an 
Personengesellschaften anfallen, können 
bei der Kürzung nicht berücksichtigt 
werden.

  Besteuerung laufender Einnahmen   
  aus Mitarbeiterbeteiligungen  

Der Bundesfinanzhof entschied, dass lau- 
fende Vergütungen aus einer typisch stillen 
Beteiligung des Arbeitnehmers am Arbeit- 
geber-Unternehmen, die auf diesem Son- 
derrechtsverhältnis beruhen, ausschließ-
lich der Besteuerung nach dieser Vorschrift 
unterliegen, wenn die tatbestandlichen 
Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 4 des 
Einkommensteuergesetzes (Einkünfte als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen) erfüllt 
sind (Az. VIII R 13/23).

Der Bundesfinanzhof hat die Revision des 
Finanzamts zurückgewiesen. Das Finanz-
gericht Baden-Württemberg habe im Ergeb-
nis zutreffend erkannt, dass die Gewinnan-
teile des Klägers aus dessen stiller Beteili- 
gung am Unternehmen der GmbH gemäß  
§ 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG zu den Einkünften 
des Klägers aus Kapitalvermögen gehören. 
Die dem Kläger zugeflossenen Gewinnan-
teile seien weder ganz noch teilweise den 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 
(§ 19 EStG) zuzuordnen, da sie allein durch 
das Sonderrechtsverhältnis der typisch 
stillen Beteiligung des Klägers am Unter- 
nehmen der GmbH veranlasst sind. Die 
Veranlassung einer Zahlung durch ein 
gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsver-
hältnis, welche zu einer Zuwendung außer- 
halb des Einkünfteerzielungstatbestands 
in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG führt, setze 
voraus, dass dieses Rechtsverhältnis wirk- 
sam begründet worden ist, die Bedingun-
gen des Sonderrechtsverhältnisses ernst- 
haft vereinbart sowie durchgeführt worden 
sind und das Sonderrechtsverhältnis im 
Hinblick auf seine Ausgestaltung einen 
eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben 
dem Arbeitsverhältnis aufweist.

  Regelungen zur umsatzsteuer-   
  lichen Behandlung der Kfz-   
  Überlassung an Arbeitnehmer   
  bekräftigt  

Wenn ein Unternehmer eine Lieferung oder 
eine sonstige Leistung erbringt, um dafür 
ein Entgelt zu erhalten, fällt in der Regel 
Umsatzsteuer an. Das Entgelt für eine 
Leistung muss dabei nicht zwangsläufig in 
Form einer Geldzahlung bestehen. Auch 
die Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers 
kann (teilweise) Gegenleistung für eine 
Leistung des Unternehmers (Arbeitgebers) 
sein. Ein typisches Beispiel dafür ist die 
Überlassung von Kfz an das Personal zu 
dessen (auch) privater Nutzung. 

Mit einem aktuellen Schreiben des Bun- 
desministeriums der Finanzen erfolgt die 
Umsetzung und Veröffentlichung von 
Rechtsprechung, mit der die Auffassung 
der Finanzverwaltung bestätigt worden ist 
(Az. III C 3 - S 7117-e/00003/005/058). Die-
se wird weiter konkretisiert und detaillier-
ter dargestellt. Regelmäßig liegt eine ent- 
geltliche sonstige Leistung eines Unter-
nehmers vor, wenn der Unternehmer 
(Arbeitgeber) seinem Arbeitnehmer ein 
Fahrzeug (auch) zur Privatnutzung über- 
lässt. Das BMF-Schreiben stellt klar, dass 
der für einen Leistungsaustausch notwen-
dige Zusammenhang zwischen Arbeitsleis-
tung und Kfz-Überlassung besteht, wenn 
die Fahrzeugüberlassung im Arbeitsvertrag 
geregelt ist und tatsächlich in Anspruch 
genommen wird, entsprechende (auch 
mündliche) Abreden bestehen, es der 
faktischen betrieblichen Übung entspricht 
oder der Grund dafür ist, warum der Arbeit- 
nehmer das Arbeitsverhältnis angetreten 
hat. Nur in Ausnahmefällen liegt eine unent-
geltliche Überlassung eines Kfz vor, z. B., 
wenn die vereinbarte private Nutzung des 
Fahrzeugs derart gering ist, dass sie für die 
Gehaltsbemessung keine wirtschaftliche 
Rolle spielt und nach den objektiven Gege- 
benheiten eine weitergehende private 
Nutzungsmöglichkeit ausscheidet. Da die 
Überlassung eine 100%ig unternehmeri-
sche Nutzung darstellt, kann bei Vorliegen 
der Voraussetzungen ein Vorsteuerabzug 

aus der Anschaffung und den laufenden 
Kosten für das Kfz in Anspruch genommen 
werden. 

Hinweis
Zur Fahrzeugüberlassung an Arbeit-
nehmer gibt es umfangreiche Schrei-
ben des Bundesministeriums der 
Finanzen, die sowohl die umsatzsteu-
errechtlichen als auch die lohnsteuer-
rechtlichen Aspekte verdeutlichen. 
Diese enthalten sowohl Sonderrege-
lungen zur E-Mobilität als auch zur 
Überlassung von Fahrrädern, E-Bikes 
oder E-Roller. Da in diesem Bereich ein 
umfassender Gestaltungsspielraum 
besteht, ist die Unterstützung durch 
einen steuerlichen Berater angezeigt.

  Versehentliche Doppelbesteue-   
  rung oder nicht ordnungsgemäße  
  Umsatzbesteuerung beim Reverse-   
  Charge-Verfahren  

Die Anwendung des Reverse-Charge-Ver-
fahrens im Umsatzsteuerrecht wird häufig 
übersehen, was mitunter zu einer verse-
hentlichen Doppelbesteuerung oder einer 
nicht ordnungsgemäßen Umsatzbesteue-
rung führen kann. Das Reverse-Charge-
Verfahren bedeutet, dass in bestimmten 
Fällen nicht der leistende Unternehmer, 
sondern der Leistungsempfänger die Um- 
satzsteuer schuldet. Dies gilt insbesonde-
re bei sonstigen Leistungen von im Aus- 
land ansässigen Unternehmen. Gerade in 
diesen Fällen wird häufig übersehen, dass 
auch Kleinunternehmer, pauschalierender 
Land- und Forstwirt oder ein Unternehmer 
mit ausschließlich steuerfreien Umsätzen 
die Umsatzsteuer für die an sie erbrachten 
sonstigen Leistungen schulden – selbst 
dann, wenn die Leistung privat genutzt 
wird.

Das Hauptproblem entsteht, wenn das 
Reverse-Charge-Verfahren nicht erkannt 
wird. Dann kann es zu einer doppelten 
Besteuerung kommen oder eine Korrektur 
ist später mitunter nicht so einfach durch- 
zuführen, etwa wenn der leistende Unter- 
nehmer nicht mehr existiert. Um dies zu 
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vermeiden, sollten sich Unternehmen mit 
den Tatbeständen des § 13b UStG vertraut 
machen und bei Rechnungen insbesonde-
re von im Ausland ansässigen Unterneh-
men immer prüfen, ob das Reverse-Charge-
Verfahren anzuwenden ist. Besonders bei 
Rechnungen ohne ausgewiesene Umsatz-
steuer oder mit Hinweis auf die Steuer-
schuldnerschaft ist Vorsicht geboten!

Wird der Fehler bemerkt, muss der Leis- 
tungsempfänger die Umsatzsteuer unver- 
züglich nachmelden und die Voranmel-
dung bzw. Jahreserklärung berichtigen. Die 
Bemessungsgrundlage ist das gezahlte 
Entgelt. Hat der leistende Unternehmer 
fälschlich Umsatzsteuer ausgewiesen und 
der Empfänger den Bruttobetrag gezahlt, 
ist der Bruttobetrag die umsatzsteuer-
rechtliche Bemessungsgrundlage. Es ent- 
steht in diesem Fall tatsächlich (zumindest 
anteilig) Umsatzsteuer auf Umsatzsteuer. 
Dies gilt es zu vermeiden!

Hinweis
Im Zweifel sollte immer davon ausge- 
gangen werden, dass die Steuer-
schuldnerschaft auf den Empfänger 
übergeht. Bei Unsicherheiten emp-
fiehlt sich die Abstimmung mit dem 
Steuerberater. Auch Leistungen, die 
online in Anspruch genommen wer- 
den, z. B. das Herunterladen eines 
Programms, eine Aktualisierung von 
Software, die Fernwartung von Geräten 
oder Anlagen müssen in den Blick 
genommen werden. Immer, wenn das 
leistende Unternehmen im Ausland 
ansässig ist, geht die Umsatzsteuer-
schuld über! Die korrekte Anwendung 
des Reverse-Charge-Verfahrens ist 
entscheidend, um steuerliche Nach- 
teile und Doppelbesteuerung zu ver- 
meiden.

  Verfassungsbeschwerde gegen   
  Verlängerung der Mietpreisbremse  
  bis 2025 scheitert  

Die Mietpreisbremse, die Mieterinnen und 
Mieter vor Preiserhöhungen schützen soll, 
wurde seit dem Jahr 2015 immer wieder ver- 

längert. Die im Jahr 2020 beschlossene 
Verlängerung der Mietpreisbremse bis 
2025 hat einer verfassungsrechtlichen 
Prüfung standgehalten – das Bundesver-
fassungsgericht entschied, dass eine 
Regulierung der Miethöhe auch weiterhin 
gerechtfertigt war (Az. 1 BvR 183/25).
Im konkreten Fall hatte eine Gesellschaft, 
die Eigentümerin und Vermieterin einer in 
Berlin gelegenen Wohnung ist, Verfas-
sungsbeschwerde erhoben. Das Bundes-
verfassungsgericht nahm diese mangels 
hinreichender Erfolgsaussicht nicht zur 
Entscheidung an. Die verlängerte Miet-
preisbremse verletze nach wie vor nicht 
das Grundrecht auf Eigentum. Nach Auf- 
fassung der Richter stellt die Regulierung 
der Miethöhe bei Mietbeginn keinen 
gravierenden Eingriff in die Eigentumsfrei-
heit dar, da Art. 14 Abs. 1 des Grundgeset-
zes nicht die profitabelste Nutzung des 
Eigentums schütze.

  Keine Übertragung des Arbeit-   
  nehmer-Anscheinsbeweises auf  
  Gesellschafter-Geschäftsführer  

Im Streitfall ging es um die steuerliche 
Behandlung der Nutzung eines betriebli-
chen Fahrzeugs durch einen Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer. Das Finanzamt hatte 
einen lohnsteuerrechtlich erheblichen 
Vorteil angesetzt und sich dabei auf die 
Rechtsprechung des VI. Senats des Bun- 
desfinanzhofs gestützt. Danach spricht bei 
Arbeitnehmern ein Anscheinsbeweis dafür, 
dass ein vom Arbeitgeber zur privaten 
Nutzung überlassener Dienstwagen auch 
tatsächlich privat genutzt wird. Der Kläger 
wandte ein, dass eine solche tatsächliche 
Vermutung im vorliegenden Fall nicht 
greife, insbesondere wenn eine private 
Nutzung nicht ausdrücklich gestattet oder 
sogar untersagt sei.

Der Bundesfinanzhof stellte zunächst klar, 
dass die Rechtsprechung des VI. Senats 
auf die Besonderheiten des Arbeitsverhält-
nisses zugeschnitten ist (Az. I B 17/24). 
Bei Arbeitnehmern bestehe typischerweise 
ein Über-/Unterordnungsverhältnis, in dem 
die private Nutzungsmöglichkeit regelmäßig 

arbeitsvertraglich geregelt sei. Werde  
ein Dienstwagen zur privaten Nutzung 
überlassen, könne deshalb typischerweise 
auf eine entsprechende tatsächliche Nut- 
zung geschlossen werden. Diese Grundsät-
ze seien jedoch nicht ohne Weiteres auf 
Gesellschafter-Geschäftsführer übertrag-
bar. Deren Stellung unterscheide sich 
wesentlich von der eines Arbeitnehmers, 
insbesondere wenn sie beherrschenden 
Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Die 
Beurteilung einer Privatnutzung habe hier 
nicht nur lohnsteuerliche, sondern auch 
gesellschaftsrechtliche und körperschaft-
steuerliche Implikationen, etwa im Hin- 
blick auf eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung. Bei einer unbefugten Privatnutzung 
fehle es zudem an einer wirksamen Über- 
lassung zur privaten Nutzung. In solchen 
Fällen könne nicht allein aus dem Um- 
stand, dass ein Fahrzeug zum betrieblichen 
Vermögen gehört und dem Geschäftsführer 
zur Verfügung steht, auf eine steuerlich 
relevante Privatnutzung geschlossen wer- 
den. Der bloße Zugriff auf das Fahrzeug 
ersetze nicht den Nachweis einer tatsäch-
lichen privaten Verwendung. Für die An- 
nahme eines lohnsteuerrechtlich erhebli-
chen Vorteils bedarf es vielmehr konkreter 
Feststellungen zur tatsächlichen Privat-
nutzung.

  Mindestlohn und Geringfügig-  
  keitsgrenze 2026  

Durch die Erhöhung des gesetzlichen Min- 
destlohns ab 01.01.2026 auf 13,90 Euro 
beträgt die neue Minijob-Grenze 603 Euro 
im Monat. Ein Minijobber kann also monat-
lich regelmäßig bis zu 603 Euro verdienen, 
dabei sind Verdienstschwankungen, also 
geringe Über- und Unterschreitungen der 
monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
möglich. Bei einem ganzjährig ausgeübten 
Minijob darf allerdings das Jahresentgelt 
die Verdienstgrenze von 7.236 Euro (Jahr 
2025: 6.672 Euro) nicht überschreiten.

Durch die Anhebung der monatlichen 
Geringfügigkeitsgrenze seit 01.01.2026 auf 
603 Euro umfasst der Übergangsbereich 
2026 für sog. Midijobs den monatlichen 
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Entgeltbereich von 603,01 – 2.000 Euro. 
Bei Beschäftigungen im Übergangsbereich 
handelt es sich im Gegensatz zu den Mini- 
jobs um versicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse. Für die Beitragsberechnung 
und Beitragstragung bei Beschäftigungen 
im Übergangsbereich gelten besondere 
Regelungen. Im Ergebnis haben die Arbeit- 
nehmer im Übergangsbereich gegenüber 
dem Arbeitgeber einen reduzierten Beitrags-
anteil zu den einzelnen Versicherungs-
zweigen zu tragen.

Ab dem 01.07.2026 haben geringfügig ent- 
lohnte Beschäftigte die Möglichkeit auf 
einmalige Aufhebung der Befreiung von 
der Rentenversicherungspflicht für zukünf- 
tige Entgeltabrechnungszeiträume. Die 
neuen Geringfügigkeits-Richtlinien 2026 
führen die Voraussetzungen hierzu aus. 
Nach bisheriger Rechtslage konnten Mini- 
jobber, die sich in der Vergangenheit für 
eine Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht entschieden haben, die Be- 
freiung nicht mehr rückgängig machen. Mit 
dieser Änderung wird es geringfügig Be- 
schäftigten ab Juli 2026 ermöglicht, eine 
bereits erfolgte Befreiung von der Renten- 
versicherungspflicht einmalig auf Antrag 
aufheben zu lassen und damit wieder 
versicherungspflichtig in der Rentenversi-
cherung zu werden.

  Klage gegen Rückforderung von  
  Corona-Wirtschaftshilfen erfolglos  

Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts 
Gießen (4-K-4209/24) hat mit kürzlich 
ergangenem Urteil eine Klage abgewiesen, 
mit der sich die Klägerin gegen die Rück- 
forderung von Corona-Wirtschaftshilfen, 
hier: sog. November- und Dezemberhilfen, 
durch das Regierungspräsidium Gießen 
richtete.

Die Klägerin, Betreiberin mehrerer Restau- 
rants einer Fast-Food-Kette, begehrte mit 
ihrer Klage die endgültige Bewilligung von 
Corona-Hilfen i. H. v. rund 600.000,00 
Euro. Diese wurden der Klägerin bereits im 
Jahr 2021 ausgezahlt.

Das Regierungspräsidium lehnte die Förde- 
rung nach Durchführung eines Schlussab-
rechnungsverfahrens im Jahr 2024 endgültig 
ab und forderte die Klägerin zur Rückzah-
lung nahezu der gesamten ausgezahlten 
Wirtschaftshilfen auf. Zur Begründung 
führte das Regierungspräsidium aus, dass 
im Fall der Klägerin eine sog. Überkompen-
sation vorliege, sie also mit den begehrten 
Wirtschaftshilfen bessergestellt sei als in 
den Vergleichsmonaten des Vorkrisenjahres 
2019.

Dem ist die Klägerin unter Verweis auf die 
Förderrichtlinien, die eine Nichteinbezie-
hung von Außer-Haus-Umsätzen, die einen 
Großteil ihrer Einnahmen im November bzw. 
Dezember 2020 ausmachten, bei der Berech-
nung der jeweiligen Vergleichsumsätze 
vorsehen würden, entgegengetreten. Sie 
habe zudem auf den Bestand der ursprüng-
lichen Bewilligung im Jahr 2021 vertrauen 
dürfen.

Das Gericht hat in seiner Entscheidung aus-
geführt, dass vorliegend die tatsächliche 
Verwaltungspraxis des Regierungspräsidiums 
maßgeblich sei. Danach sei eine Förderung 
im Falle einer Überkompensation abzuleh-
nen. Bei der Prüfung einer Überkompensa-
tion habe das Regierungspräsidium die 
Umsätze aus Außer-Haus-Verkäufen mitein-
beziehen dürfen, weil diese Förderpraxis 
auf einem sachlichen Grund beruhe. Ziel 
der November- und Dezemberhilfe sei die 
Sicherung der wirtschaftlichen Existenz 
von Unternehmen, die coronabedingte 
Betriebseinschränkungen und deshalb 
erhebliche Umsatzausfälle hätten erleiden 
müssen. Diesem Ziel würde es zuwiderlau-
fen, wenn Unternehmen von den corona-
bedingten Einschränkungen und staatli-
chen Unterstützungsleistungen im Ergebnis 
profitieren würden. Es bestehe damit auch 
kein Anspruch der Klägerin auf die begehr- 
ten Wirtschaftshilfen, da sich ein solcher 
lediglich aus dem Gleichbehandlungs-
grundsatz durch eine Selbstbindung der 
Verwaltung ergeben könne. Auf Vertrau-
ensschutz könne sich die Klägerin nicht 
berufen, da die ursprüngliche Bewilligung 
unter dem Vorbehalt der endgültigen 

Festsetzung nach Durchführung eines 
Schlussabrechnungsverfahrens gestanden 
habe.

Die Entscheidung (Urteil vom 25. März 2026, 
Az.: 4 K 4209/24.GI) ist noch nicht rechts- 
kräftig. Die Beteiligten können dagegen 
binnen eines Monats nach Zustellung der 
schriftlichen Urteilsgründe die Zulassung 
der Berufung beim Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof in Kassel beantragen.

  Aktivierung von Ansprüchen aus  
  einer Rückbauverpflichtung  

Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) 
hat mit Urteil vom 27.01.2026 – IX R 33/22 
entschieden, dass eine Forderung des 
Vermieters aus einer für den Mieter 
bestehenden Rückbauverpflichtung nicht 
zu aktivieren ist, solange das Entstehen 
des Anspruchs noch ungewiss ist.

Die Klägerin hatte der Y-GmbH Grundstücke 
vermietet, auf denen sich im Eigentum der 
Mieterin befindliche Infrastruktur befand. 
Aus dem Rahmenmietvertrag ergab sich 
unter bestimmten Umständen die Ver- 
pflichtung der Y-GmbH, diese Infrastruk- 
tur bei Vertragsende rückzubauen oder 
einen bestimmten Betrag für die Rückbau-
kosten an die Klägerin zu erstatten. Es 
stand der Y-GmbH als Eigentümerin der 
Infrastruktur jedoch frei, zu einem von ihr 
gewählten Zeitpunkt vor Vertragsende 
diese auf eigene Kosten rückzubauen. Für 
die Rückbauverpflichtungen hatte die 
Y-GmbH in ihren Bilanzen Rückstellungen 
gebildet. Das Finanzamt (FA) war der An- 
sicht, die Klägerin habe in Höhe der bei 
der Y-GmbH passivierten Beträge Forderun-
gen gewinnerhöhend zu aktivieren.

Das Finanzgericht (FG) hatte der Klage 
stattgegeben. Die Ansprüche der Klägerin 
seien nicht bereits in den Streitjahren zu 
aktivieren, weil die Entstehung der Ansprü-
che an den Bilanzstichtagen keineswegs 
gewiss gewesen sei. Es fehle an einer 
quasi sicheren, hinreichend konkretisier-
ten und damit realisierten Forderung. Das 
FA legte Revision ein.
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Der BFH bestätigte das Urteil des FG. Da 
die vertraglichen Rückbauregelungen 
lediglich bei Vorhandensein von Infrastruk-
tur im Zeitpunkt der Vertragsbeendigung 
überhaupt anwendbar sind, war die 
Entstehung der Forderungen zum Bilanz-
stichtag keineswegs sicher. Eine Aktivie-
rung scheidet deshalb aus.

  Welche Auswirkungen hat die  
  Rückgängigmachung eines  
  Erwerbsvorgangs auf die Grund-  
  erwerbsteuer?  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil 
vom 14.01.2026 (II R 24/23) entschieden, 
dass eine Festsetzung der Grunderwerb-
steuer nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 erste Alter- 
native GrEStG aufzuheben ist, wenn der 
Grundstückserwerb zivilrechtlich wirksam 
beseitigt wird und der Erwerber keine 
Verwertungsmöglichkeit mehr behält. Bei 
einem Grundstückserwerb durch mehrere 
Erwerber führt das Ausscheiden nur eines 
Erwerbers jedoch nicht zum Wegfall des 
Übereignungsanspruchs.

Sachlage im Streitfall
Die Klägerin und ihr damaliger Lebensge-
fährte erwarben mit notariellem Kaufver-
trag von den Verkäufern ein bebautes Grund-
stück jeweils zu hälftigem Miteigentum. 
Daraufhin setzte das Finanzamt (FA) gegen-
über der Klägerin Grunderwerbsteuer fest.

Nach der Trennung vereinbarten die Verkäu-
fer, die Klägerin und der frühere Lebensge-
fährte, in einem weiteren notariell beurkun-
deten Vertrag die Aufhebung des ursprüng-
lichen Erwerbsgeschäfts hinsichtlich des 
von der Klägerin erworbenen Miteigentums-
anteils. Dabei gingen die Beteiligten da- 
von aus, dass der ursprüngliche Kauf recht-
lich aus zwei selbständigen Verträgen 
bestanden habe, einem zwischen Verkäufern 
und der Klägerin sowie einem zwischen 
den Verkäufern und dem Lebensgefährten.

Das FA lehnte den Antrag der Klägerin auf 
Aufhebung der Steuerfestsetzung ab, da 
es keine Rückgängigmachung des Erwerbs- 
vorgangs, sondern eine Vertragsübernah-

me annahm, bei der lediglich die Käufer-
seite ausgetauscht worden sei. Die hier- 
gegen gerichtete Klage war erfolgreich. Der 
BFH hielt die Revision des FA jedoch für 
begründet und hob das Urteil des Finanz- 
gerichts (FG) auf.

Rückgängigmachung eines  
Erwerbsvorgangs
Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ist die Steuer 
auf Antrag aufzuheben oder zu erstatten, 
wenn ein Erwerbsvorgang innerhalb von 
zwei Jahren nach Abschluss des Kaufver-
trags rückgängig gemacht wird. Eine Rück- 
gängigmachung setzt voraus, dass der 
Erwerber seine rechtliche und tatsächliche 
Stellung vollständig aufgibt und der Ver- 
käufer die ursprüngliche Verfügungsbefug-
nis über das Grundstück zurückerlangt. 
Maßgeblich ist eine wirtschaftliche Betrach-
tung: Es darf kein Rest der Erwerbsposition 
oder des Einflusses beim ursprünglichen 
Erwerber verbleiben.

Anwendung der Grundsätze auf den 
Streitfall
Der BFH entschied, dass das FG zu Unrecht 
von einer Rückgängigmachung des Erwerbs-
vorgangs ausgegangen war. Das bloße 
Ausscheiden eines Erwerbers aus einem 
gemeinschaftlich geschlossenen Grund-
stückskaufvertrag erfüllt diese Vorausset-
zung nicht, da der Anspruch der Erwerber-
seite auf Übereignung des Grundstücks 
weiterhin besteht. Eine wirksame Rückgän-
gigmachung setzt vielmehr die vollständi-
ge Aufhebung des gesamten Kaufvertrags 
voraus.

Im vorliegenden Fall wurde der ursprüng-
liche Vertrag jedoch nicht insgesamt auf- 
gehoben, sondern nur hinsichtlich des von 
der Klägerin erworbenen Miteigentumsan-
teils geändert. Da der weitere Erwerber am 
Vertrag festhielt und das Grundstück weiter-
hin erwerben wollte, bestand der gemein-
same Erwerbsanspruch fort. Es fehlt damit 
an einer zivilrechtlich wirksamen Aufhe-
bung des gesamten Erwerbsvorgangs, so- 
dass die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 
Nr. 1 erste Alternative GrEStG nicht erfüllt 
sind.

Hinweis
Nach Ansicht das BFH setzt eine Rück- 
gängigmachung eines Erwerbsvor-
gangs voraus, dass er insgesamt auf- 
gehoben wird. Da nur die Erwerberin 
von dem Kaufvertrag zurückgetreten 
ist, ihr ehemaliger Lebensgefährte 
hingegen nicht, konnte auch der ge- 
samte Kaufvertrag nicht rückgängig 
gemacht werden. Die Erwerberin hat 
daher die anteilige Grunderwerbsteuer 
trotz Lösung vom Kaufvertrag zu tragen.
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WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, Leiterin Marketing & Öffent-
lichkeitsarbeit: 

Telefon:  +49 261 94 31 - 0
Mail:      lschmidt@dornbach.de

STANDORTE
Bad Homburg · Bergisch Gladbach · Bergisch Gladbach / NL 
von Köln · Berlin / NL von Koblenz · Bonn · Darmstadt ·  
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Frielendorf / NL von Marburg GWB · Fritzlar / NL von Marburg 
GWB · Gießen · Gießen / NL von Frankfurt am Main · Homberg 
/ Efze / NL von Marburg GWB ·  Koblenz ·  Köln · Lutherstadt 
Wittenberg · Mainz · Marburg - GWB · München · Pirna · 
Pößneck bei Jena / NL von Marburg GWB · Saarbrücken · 
Solingen · Wetzlar - DORNBACH - Med GmbH & Co. KG · 
Wetzlar - DORNBACH FRP · Wiesbaden - NL von Mainz

  wpg@dornbach.de  ·  www.dornbach.de	

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH	

Dienstag, 23. Juni 2026, 14.00 – 16.30 Uhr – BETRIEBSPRÜFUNG SOUVERÄN STEUERN

Referent: Dipl.-Finanzwirt Frederik Karnath, Steuerberater, Rechtsanwalt und Geschäftsführender 
Gesellschafter bei DORNBACH

Zu der detaillierten Inhaltsübersicht und Anmeldemöglichkeit des Online-Seminars gelangen Sie über 
den QR-Code oder per Klick auf diesen Link.    

Dienstag, 08. September 2026, 11.00 – 12.00 Uhr – RISIKOMANAGEMENT IM MITTELSTAND: 
STRATEGISCHE CHANCEN ERKENNEN, HAFTUNGSRISIKEN VERMEIDEN

Referent: Dipl.-Kaufmann Christian Koch, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführender Gesellschafter und  
Dr. Julia Vollmer, Certificate in Sustainability Reporting, Manager Sustainability Services

Zu der detaillierten Inhaltsübersicht und Anmeldemöglichkeit des Online-Seminars gelangen Sie über 
den QR-Code oder per Klick auf diesen Link.    

 Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.dornbach.de/de/events.html 

mailto:lschmidt%40dornbach.de?subject=
https://www.dornbach.de/de/betriebspruefung-souveraen-steuern.html
https://www.dornbach.de/de/risikomanagement-im-mittelstand.html
https://www.dornbach.de/de/events.html

